
Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt auf 
Grundlage des Teilkonzeptes 1 des Gewerbe- und Industrieflächenkonzeptes unter 
Berücksichtigung folgender Änderung zu Ziffer 1: 
 
1. Die weitere Planung zur Entwicklung neuer Gewerbe- und Industrieflächen für 

die Bereiche 
 
- Faule Birke, Eisernhardt, Oberes Leimbachtal (teilweise), 
- Oberschelden / Seelbach und 
- Haardter Berg (auf einer Teilfläche von ca. 7 ha) 
 
wird gleichrangig betrieben. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die landesplanerische Abstimmung mit der 

Bezirksregierung Arnsberg durchzuführen, mit dem Ziel, den 
Gebietsentwicklungsplan zu ändern. 

 
3. Parallel dazu ist ein geeignetes Planungsbüro mit der vertiefenden 

Untersuchung als Vorstufe der Erstellung der Bauleitplanung zu beauftragen. 
Hierzu sind entsprechende Fördermittel bei der Bezirksregierung zu 
beantragen. 




